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wie dies in den meisten Staats, Gemeinds- und Korporationswal-
düngen der Fall ist, hiefür fortwahrend im Plänterwald ca, Vz und

im schlagweisen Hochwald ca. der gesammten Waldfläche vor
Weidgang zu schützen.

2. Vermeidung der Kahlschlagwirthschaft und Begünstigung des ratio-
uellen Plänterbetrieb.

3. Anwendung hoher Umtriebszeiten und geringer Holznutzungen, na-

mentlich da wo keine Beschränkung des Weidganges möglich ist.
4. Vertheilung des Astholzes auf der zu verjüngenden Waldfläche, so-

fern dieselbe dem Weidgang ausgesetzt ist.
5. Vermeidung des Uebersatzes mit Weidvieh.
6. Verbesserung der Viehzucht.
7. Hebung der Land- und Alpwirthschaft.
3. Gute forstpolizeiliche Ueberwachung und technische Leitung in der

Bewirthschaftung der Waldungen.

Die gegenwärtigen forstlichen Zustände im
Amte Entlebuch.

Das Departement der Staatswirthschaft des Kantons Luzern ver-
öffentlicht einen Bericht des Kantonsoberförster Kopp, dein wir Folgen-
des entnehmen:

Das Gesammtareal des Amtes Entlebuch mißt nach der topographi-
scheu Vermessung 111,563 Jucharten, wovon 17,800 Inch, oder 16 ßß

Wald sind. Von dieser Waldfläche gehören 500—600 Juch. den Ge-

»winden, Korporationen, Kirchen, Pfründen :c. und 17,200 Inch, sind

Privatwalduugen.
Die öffentlichen Waldungen bestehen zum größten Theil

aus kleinen, zum Theil nur V- Juch. großen Parzellen, die größte mißt
ca. 50 Juch. Boden und Lage sind zwar an vielen Orten sehr steil und

felsig, gestatten aber doch fast durchweg eine forstlich rationelle BeHand-
lung. Der Holzvorrath ist annähernd normal, dagegen werden, ein

paar Parzellen ausgenommen, Vermarkung, Vermessung, Kulturen,
Durchforstungen, Entsumpfungen, planmäßige Hiebsfolge und Nutzungs-
kontrolle ganz vermißt. Der Berichterstatter sagt: „An einfachen, leicht

verständlichen und eben so leicht auszuführenden Wirthschaftsvorschriften
hat es nie gefehlt, es hat gefehlt an Willenskraft und Thätigkeit der

meisten Verwalter, auch sind sie in ihrer Mehrzahl für planmäßige
Wirthschastseinrichtungen nicht empfänglich und das Vorurtheil: Man
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könne in den Bergen der Natur nichts abzwingen, was sie nicht frei-
willig und durch sich selbst abgebe, dominirt jetzt noch im ganzen Land."

Die P r i v a tw a l d u n g e n werden nicht nur planlos und un-
regelmäßig bewirthschaftet, sondern auch übernutzt. Die Holzvorräthe neh-

men bestündig ab und die ausgeholzten, kahlen Flächen immer mehr zu.
Kulturen hat der Berichterstatter in den Privatwaldungen des ganzen
Amtes nur zwei angetroffen.

Der Ertrag der Waldungen wird zu 0,6 Klafter per Inch, oder

10,700 Klftr. im Ganzen und der Verbrauch zu 16,400 Ktftr. geschätzt,

ca. 3000 Klftr. werden ausgeführt. Die letzteren gleicht der Bericht-
erstatter gegen den Berbranch des AbHolzes von Bauten und Zäunen,
den Holzertrag der Obstbäume und die Verwendung von Torf ans und

berechnet daher den Unterschied zwischen Holzerzeugung und Holzverbrauch
auf 5700 Klftr. oder 53 der Gesammtprodnktion. Da der Gcsammt-
Holzvorrath nicht höher als zu 550,000 Klftr. geschätzt werden darf, so

müßte bei Fortsetzung der gegenwärtigen Forstökonomie das ganze Amt
binnen 100 Jahren buchstäblich ausgeholzt sein.

Der Berichterstatter kommt zu dein Schluß, es sei dringend nöthig,
die bestehenden Uebelstände zu beseitigen und eine bessere Forstwirthschaft
einzuführen, glaubt aber nicht, daß bloße Belehrung und gute Beispiele

zu ersprießlichen Resultaten führen, weil die Kulturen in den Gebirgs-
wäldern doppelt so viel kosten und der Ertrag nur halb so groß sei wie

in den Thalwäldern. Soll etwas Nutzbringendes geschaffen werden, so

müssen die Waldeigenthümer und Gemeinden, die Eigenthümer der wnhr-
Pflichtigen Liegenschaften und zwar über die Grenzen des in Frage lie-

genden Gebietes hinaus, der Kanton und die Eidgenossenschaft zusammen
wirken und zwar in folgender Weise:

a. Die tiefer und besser gelegenen Wälder sind von ihren Besitzern

ohne weitere Hülse zu pflegen, gleich wie die Waldungen tm Gäu.
b. Besitzer von Gebirgswaldungen erhalte» die Kultnrmittel, Pflanzen,

Samen :c. und in besondern Fällen noch weitere Entschädigungen

vom Staat.
o. Alle öffentlichen Waldungen sollen auf Kosten ihrer Besitzer genau

nach den Weisungen der Oberaufsichtsbehörden bewirthschaftet und

behandelt werden.
<t. Der Staat kauft in den Flußgebieten wilder Bäche größere Flächen

an, um sie aufzuforsten;
s. Er stellt an die Spitze des Entlebucher Forstwesens eineil rüstigen,

strebsamen und gebildeten Fachmann mit angemessenem Gehalt.
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